
Stadt Elsterwerda 
Die Bürgermeisterin  

 

 

 
 

 
Stadtverwaltung Elsterwerda 
Hauptstr. 12 
04910 Elsterwerda 

 

 

Anzeige /Antrag 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

 

Antragsteller / Veranstalter 
Name, Vorname 

Anschrift 

Geburtsdatum Telefon/Fax 

 

 

Allgemeines 
Art der Veranstaltung 

Verantwortlicher vor Ort/Veranstaltungsleiter Telefonische Erreichbarkeit während der Veranstaltung  

Ort der Veranstaltung Folgende Anlage(n) soll(en) 
errichtet werden: 

 

Festzelt über 75 m² Grundfläche 

 

Bühne  

 

Karussell 

vorraussichtl. Anzahl der Personen Eintritt (Höhe angeben) 

 
 

keine Eintritt 

 
 

Tag der Veranstaltung:                             Uhrzeit:                               Uhr bis                                            Uhr                            

Tag der Veranstaltung:                             Uhrzeit:                               Uhr bis                                            Uhr                            

Tag der Veranstaltung:                             Uhrzeit:                               Uhr bis                                            Uhr                            

 
 Anzeige einer Veranstaltung 

 
 

Verkürzung der Nachtruhe (§ 10 LImschG) 

 
 

Abbrennen eines Feuerwerkes der Klasse II / IV (§ 23 Abs. 1 i.V.m. § 24 Abs. 1 SprengG) 

 
 

Abbrennen eines Lagerfeuers / Brauchtumsfeuers (§ 7 LImschG) 

 
 

Sonstige Ausnahmegenehmigung für: 
 
 



Stadt Elsterwerda 
Die Bürgermeisterin  

 

 

 
 

 

Bei den genutzten Flächen/Grundstücken handelt es sich um: 

 

 

Privatgrundstück(e)                                              Öffentliche Fläche(n)   

 

 

Die Einverständniserklärung des Eigentümers der genutzten Flächen/Grundstücke liegt vor: 

 

 

Ja                                                                           Nein   

 

 

 

Hinweis: 

 

1. Öffentliche Veranstaltungen sind mindestens vier Woche vor Beginn der zuständigen 

Behörde anzuzeigen. Sollte die Frist nicht eingehalten werden und bedarf die 

Veranstaltung der Erlaubnis, kann diese unter schwerwiegenden Umständen untersagt 

werden. 

 

2. Wenn bei einer Veranstaltung Speisen verabreicht, nicht-alkoholische und/oder 

alkoholische Getränke ausgeschenkt werden sollen, ist beim Gewerbeamt der Stadt 

Elsterwerda gesondert eine Gestattung für einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb 

(GAGEV) zu beantragen. 

 

3. Bei Veranstaltungen, die auf öffentlichen Grund bzw. im öffentlichen Verkehrsraum 

stattfinden, ist durch den Veranstalter eine Haftpflichtversicherung in geeignetem 

Umfang (Deckung von Personen- und Sachschäden) nachzuweisen. 

Gegebenenfalls notwendige Sondernutzungserlaubnisse (Verkehrssperrung, 

Verkehrsrechtliche Anordnung o. ä.) sind separat zu beantragen. 

 

 

 

Hiermit wird versichert, dass alle Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen gemacht 

worden sind. 

 

 

________________________   ________________________  
  Datum/Unterschrift Antragsteller   Datum/Unterschrift Verantwortlicher 

 
 

 

 


